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VSA
VORANZEIGE

Die Tagung des VSA wird dieses Jahr vom
Sonntag, den 9. Mai, bis Dienstag, den 11. Mai, auf
dem Bürgenstock stattfinden. Wir treffen uns am
Sonntag-Nachmittag zum Bezug der Quartiere und
ungezwungenen Zusammenseins. Am Montagvormittag

erledigen wir die Jahresgeschäfte, und der
Montagnachmi'ttag sowie der Dienstagvormittag
sind unserem Tagungsthema:

Die heutige und zukünftige Struktur
des schweizerischen Anstaitswesens

gewidmet.

Vertreter verschiedener Heime und Anstalten
werden in Kurzreferaten den heutigen Standpunkt
und die voraussichtliche Entwicklung ihrer Heimund

Anistaltstypen darzustellen versuchen. Eine
Zusammenfassung soll uns die Richtlinien für die
zukünftige Entwicklung des schweizerischen
Anstaltswesens aufzeigen.

Die Tagungskarten werden gegen Ende April
verschickt.

Tagungsprogramm und Referentenliste erscheinen

ausserdem in der Mai-Nummer unseres
Fachblattes, das frühzeitig genug erscheinen wird.

Reinach (BL), 28. März 1954.

Der Präsident: Ernst Müller.

Vom echten Mitleid
Jeder Mensch trägt in sich die bewusste oder

unbewusste Vorstellung von einer möglichst
vollkommenen Entfaltung körperlicher und geistiger
Kräfte und erlebt auch, notwendigerweise, die
Begrenzung seiner natürlichen Fähigkeiten, sowohl
der sogenannte Gesunde, als in gesteigertem Masse
der Kranke. Die Auseinandersetzung des von der
Natur Benachteiligten mit diesen Begrenzungen,
also mit seinem Leiden, ist immer ein unaufhörlicher

Kampf, dessen Siege und Niederlagen für den
Kämpfenden niemals endgültig sind. In seinen
besten Augenblicken dämmert dem Behinderten die
Einsicht, dass jedem Leiden nicht nur eine
zerstörende, sondern auch eine aufbauende Kraft
innewohnt. Jeder Behinderung körperlicher und
auch intellektueller Art ist eine Ausgleichsmöglichkeit

gegeben. So ist beispielsweise die Erlebnisfähigkeit

der Blinden vermittels ihres verfeinerten
Tastsinnes allgemein bekannt. Doch auch mancher
Gelähmte erreicht durch seine erzwungene
Kontemplation eine Verfeinerung in die Erscheinungen
dieser Welt, die vielen Gesunden nicht gegeben ist.

Die Möglichkeiten der Auseinandersetzung mit
dem Leid sind vielfältig wie das Leben selbst. Ihre
Spannweite geht von der Auflehnung über die
Resignation bis zur Annahme des Leides als schöpferisches

Prinzip, das am Menschen eine Wandlung
vollzieht. Ebenso vielfältig wie das Leid selbst ist
das Mitleid, mit dem sich der Behinderte Zeit seines
Lebens auseinander zu setzen hat; denn meistens
ist dieses der erste spontane Ausdruck, den der
Gesunde dem Invaliden entgegenbringt. Hier soll aber
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